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Rechtskraft, __________Im  g esam ten Plang ebiet g elten:
Satzung  d er Stad t Lünen zum  Sc h utz
des Baum bestand es v om  04.03.1986.
Satzung  d er Stad t Lünen zur Erh ebung
v on Kostenerstattung s-
beträg en nac h  § 135a - § 135c BauGB
v om  06.04.1998.

Der Rat der S tadt Lünen hat am  x x .x x .x x x x

gem äß § 10 BauGB diesen Bebauungsplan als

Satzung beschlossen.

Lünen, __________

Bürgerm eister                    Schriftführer/in

Die Planunterlage entspricht den

Anforderungen des § 1 der Planzeichen-

verordnung vom 18.12.1990 (BGBl. I Nr. 3).

Stand der Planunterlage: 1.2.2021

Lünen, __________

Abteilung Verm essung

Städtischer Verm essungsrat

Der S atzungsbeschluss vom  x x .x x .x x x x   ist

gem äß § 10 BauGB am  __________ ortsüblich

bekannt gem acht worden.

Lünen, __________

Bürgerm eister

Der Entwurf des Bebauungsplanes m it der

Begründung hat in der Z eit vom  x x .x x .x x x x   bis

einschließlich x x .x x .x x x x  gem äß § 3 (2) BauGB

öffentlich ausgelegen.

Lünen, __________

S achbearbeiter/in

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -

planung hat am  x x .x x .x x x x  gem äß § 3 (2)

BauGB die öffentliche Auslegung des

Bebauungsplanes beschlossen.

(Niederschrift Nr. x/x x x x )

Lünen, __________

Der Bürgerm eister

i.V.

Beigeordneter

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und

Um welt hat am  25.6.2019 gem äß § 2 BauGB

BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes

beschlossen.

(Niederschrift Nr. 5/ 2019)

Lünen, __________

Der Bürgerm eister

i.V.

Beigeordneter

Stadt Lünen

Der Bebauungsplan besteht aus diesem  Blatt.

Z u diesem  Bebauungsplan gehört die Begründung

vom  Mai 2021

"In der Heide"

Bebauungsplan

Nr. 231

Entwurf

Maßstab 1:500

Textliche Festsetzungen .
FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH (BauGB)
UND NACH DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)

Rechtsgrundlagen

1:2.500

±

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach den Vorschriften:

- Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntm achung vom  03. Novem ber 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zur Z eit

gültigen Fassung,

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke –Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der

Fassung der Bekanntm achung vom  21. Novem ber 2017 (BGBl. I S. 3786), in der zur Z eit gültigen Fassung,

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom  18. Dezem ber 1990 (BGBl. I S. 58), in der zur Z eit gültigen Fassung,

- Bauordnung für das Land Nordrhein-W estfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom  21. Juli

2018 (GV. NRW . 2018 S. 421 / SGV. NRW . 232), in der zur Z eit gültigen Fassung,

- Gesetz zum  Schutz der Natur in Nordrhein-W estfalen (Landesnaturschutzgesetz - LNatS chG NRW ) vom

21. Juli 2000 in der Fassung vom  15. Novem ber 2016 (GV. NRW . S. 568/ SGV. NRW . 791), in der zur Z eit

gültigen Fassung,

- Die S atzung beruht auf § 7 der Gem eindeordnung für das Land Nordrhein-W estfalen (GO NRW ) in der

Fassung der Bekanntm achung vom  14. Juli 1994 (GV. NW . S. 666/ SGV. NRW . 2023), in der zur Z eit gültigen

Fassung.

Legende
Art und Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1. In den m it W A 1-6 festgesetzten Baugebieten sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahm sweise zulässigen Nutzungen gem . § 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

2. In den m it W A 4, 5 und 6 festgesetzten Baugebieten sind gem . § 16 (5) BauNVO in den

m it „A“ gekennzeichneten Bereichen nur Terrassen, Terrassenüberdachungen und/ oder

verglaste W ohnraum anbauten (W intergärten) in eingeschossiger Bauweise zulässig.

3. In dem  m it W A 1 festgesetzten Baugebiet sind m ax . 2 Vollgeschosse zulässig.

In dem  m it W A 2 festgesetzten Baugebiet sind 2 -3 Vollgeschosse zulässig.

In den m it W A 3, 4 und 5 festgesetzten Baugebieten ist m ax . 1. Vollgeschoss zulässig.

In dem  m it W A 6 festgesetzten Baugebiet sind zwingend 2 Vollgeschosse zu errichten.

In den m it W A 1- 6 festgesetzten Baugebieten ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4

festgesetzt.

4. Gem äß § 31 Abs. 1 BauGB i. V. m . § 19 Abs. 4 BauNVO wird für das m it W A 2

gekennzeichnete Baugebiet als Ausnahm e festgesetzt, dass die m ax . GRZ durch S tellplätze

und Garagen sowie deren Z ufahrten bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden darf.

Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

5. In dem  m it W A 1 festgesetzten Baugebiet sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

In dem  m it W A 2 festgesetzten Baugebiet sind Einzelhäuser und Hausgruppen zulässig.

In den m it W A 3, 4 und 5 festgesetzten Baugebieten sind nur Einzelhäuser zulässig.

In dem  m it W A 6 festgesetzten Baugebiet sind nur Doppelhäuser zulässig.

In den m it W A 1- 6 festgesetzten Baugebieten ist eine offene Bauweise festgesetzt.

Flächen für Garagen/Carports und Stellplätze sowie für Nebenanlagen, gem. § 9

Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6, § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 5 BauNVO

6. In den m it W A 2- 6 festgesetzten Baugebieten sind Carports und Garagen nur innerhalb

der überbaubaren Flächen und in den m it „Ga“ gekennzeichneten Bereichen zulässig.

Flachdächer oder flachgeneigte Dächer von Garagen und Carports m it einer Neigung bis

zu 10 Grad, sind m it einer Dachbegrünung zu versehen. Die Begrünung ist dauerhaft zu

erhalten.

7. Garagenzufahrten und S tellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu befestigen, z.

B. offenfugige Pflasterung oder Plattierung, Rasengittersteine oder vergleichbaren

wasserdurchlässigen Materialien auf einem  versickerungsfähigen Unterbau.

8. In den m it W A 1- 6 festgesetzten Baugebieten sind je Grundstück m ax im al 2

Grundstückszufahrten m it einer Gesam tbreite von m ax . 7 m  zulässig.

9. Nebenanlagen, wie z.B. Gartenhäuser, sind nur bis m ax . 30,0 cbm  Bruttoraum inhalt

zulässig.

Anzahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

10. In den m it W A 1, 3, 4, 5 und 6 festgesetzten Baugebieten sind bei einer Bebauung m it

Einzelhäusern je W ohngebäude m ax im al zwei W ohneinheiten zulässig. Bei einer

Bebauung m it Doppelhäusern ist je Doppelhaushälfte m ax im al eine W ohneinheit zulässig.

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr.

25 BauGB.

11. In den m it W A 1, 3, 4, 5 und 6 festgesetzten Baugebieten dürfen die einzelnen

Baugrundstücke nur bis zu m ax . 60 % der Fläche m it Gebäuden oder sonstigen baulichen

Anlagen versiegelt werden. Dazu zählen auch Terrassen, Garagen und S tellplätze m it ihren

Z ufahrten, Nebenanlagen oder bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche.

In den m it W A 1, 3, 4, 5 und 6 festgesetzten Baugebieten m üssen m in. 40 % der Fläche als

Vegetationsflächen angelegt und dauerhaft erhalten werden. Einzubauende Materialien

in den Vegetationsflächen m üssen wasserdurchlässig sein. Der Einbau von

wasserundurchlässigen Sperrschichten, wie z. B. Abdichtbahnen ist unzulässig. Die

Vegetationsflächen sind z. B. m it Rasen einzusäen oder m it Nutzpflanzen, Som m erblum en,

Gräsern, Stauden, Sträuchern, Bäum en etc. zu bepflanzen.

12. In den m it W A 2-6 festgesetzten Baugebieten sind die Vorgartenbereiche (Fläche

zwischen S traßenbegrenzungslinien und straßenseitigen Baugrenzen) bis auf die

notwendigen Z uwegungen und Z ufahrten von Versiegelungen freizuhalten. S ie sind als

Vegetationsflächen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Vegetationsflächen sind

vollständig z. B. m it Rasen einzusäen oder m it Som m erblum en, Gräsern, Stauden,

S träuchern, Bäum en etc. zu bepflanzen. Einzubauende Materialien m üssen

wasserdurchlässig sein. Der Einbau von wasserundurchlässigen Sperrschichten, wie z. B.

Abdichtbahnen ist unzulässig. Kfz- S tellplätze sind in den Vorgartenbereichen unzulässig.

Bei Grundstücken, die an zwei S eiten an eine S traße grenzen, ist hier die

Hauseingangsseite gem eint.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21

BauGB

13. Die m it „GFL“ gekennzeichnete Fläche ist m it einem  Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

zugunsten der Leitungsträger belastet.

Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB.

16. Z um  S chutz vor Lärm einwirkungen durch S traßenverkehr werden bei der baulichen

Errichtung oder Änderung von Räum en, die nicht nur zum  vorübergehenden Aufenthalt

von Menschen bestim m t sind, passive bzw. bauliche S challschutzm aßnahm en am  Gebäude

erforderlich. Die Lärm pegelbereiche zur Bestim m ung des erforderlichen R̀w,ges des

Außenbauteils sind in der Z eichnung des  Bebauungsplanes gekennzeichnet. Die Bau-

S challdäm m -Maße sind entsprechend einzuhalten.

In der Planzeichnung sind Fassaden, an denen passive Maßnahm en erforderlich werden,

entlang der Baugrenzen, wie folgt gekennzeichnet:

Maßnahm en gegen Freizeitlärm : grüne Linie

Maßnahm en im  Erdgeschoss: gelbe Linie

Maßnahm en in Obergeschossen: rote Linie

In den gekennzeichneten Geschossen sind Fenster von nachts genutzten Räum en (i. d. R.

Schlaf- und Kinderzim m er) zu Lüftungszwecken m it einer schalldäm m enden

Lüftungseinrichtung auszustatten. Auf den Einbau von Lüftungseinrichtungen in Fenstern

von nachts genutzten Räum en kann verzichtet werden, wenn diese über ein weiteres

Fenster verfügen, das sich nicht in einer Fassade befindet, in der die Außengeräuschpegel

Lm  > 50 dB(A) überschritten werden.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgew ichen werden, wenn im  Rahm en eines

Einzelnachweises nach [DIN 4109-1] erm ittelt wird, dass durch die Errichtung vorgelagerter

Baukörper oder sonstiger baulicher Anlagen (z. B. Garagen, Lärm schutzwände,

Verglasungen, etc.) die Lärm werte eingehalten werden.

Innerhalb der m it W A 2 und W A 6 festgesetzten Baugebiete sind an den

gekennzeichneten Baugrenzen orientierte Balkone und Terrassen lärm beeinträchtigt und

daher m it baulichem  S challschutz (z. B. feststehenden oder beweglichen Glaselem enten)

zur Lärm quelle auszustatten.

Innerhalb der m it W A 2 und W A 6 festgesetzten Baugebiete sind zum  S chutz von

Geräuscheinwirkungen des angrenzenden Hundeübungsplatzes im  Bereich der grün

gekennzeichneten Fassaden zu öffnender Fenster zu schutzbedürftigen Räum en gem äß

DIN 4109 auszuschließen. Z ulässig ist die Anwendung anderer geeigneter technischer

Maßnahm en, durch die die Einhaltung des Im m issionsrichtwertes, 0,5 m  vor den genutzten

Fenstern von schutzbedürftigen Räum en, gewährleistet wird.

Aufschiebend bedingte Zulässigkeit gemäß § 9 Abs. 2 BauGB

15. Die in den m it W A 3, W A 4, W A 5 und W A 6 festgesetzten Baugebieten geplanten

Gebäude dürfen erst bezogen werden, wenn eine Bebauung im  Baugebiet W A 2 im

Rohbau fertig gestellt wurde oder in sonstiger W eise der erforderliche S challschutz

sichergestellt wird. Die Bebauung ist so zu erstellen, dass das gutachterlich erm ittelte

S chutzziel für die nördlich gelegene Bebauung erreicht wird.

Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich gemäß § 9 Abs. 1 a BauGB

16. Z ur Kom pensation der nicht planintern ausgleichbaren naturschutzrechtlichen Eingriffe

wird eine südöstlich an das Plangebiet angrenzende Ackerfläche in einem  Teilbereich von

12.500 m ² aufgeforstet (Gem arkung Niederaden, Flur 3, Flurstück 205 tlw.).

Höhenlage der baulichen Anlagen gem. § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4

BauNVO

17. In dem  m it W A 1 festgesetzten Baugebiet wird die m ax . Gebäudehöhe auf 10,5 m  über

Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (OKFF EG) festgesetzt.

In dem  m it W A 2 festgesetzten Baugebiet wird die Gebäudehöhe auf m in. 10,0 m  und

m ax . 11,5 m  über OKFF EG festgesetzt.

In den m it W A 3, 4 und 5 festgesetzten Baugebieten wird die Gebäudehöhe auf m ax . 9,0

m  über OKFF EG festgesetzt. Die Traufhöhe m uss zwischen 3,5 m  und 4,5 m  liegen. Die

Traufe ist der S chnittpunkt der Außenwand m it der Dachhaut.

In dem  m it W A 6 festgesetzten Baugebiet wird die Gebäudehöhe auf m in. 10,0 m  und

m ax . 10,5 m  über OKFF EG festgesetzt. Die Oberkante der Erdgeschossböden darf jeweils

nicht höher als im  Mittel 0,50 m  über der vor dem  Grundstück liegenden S traßenkrone

liegen.

Gestalterische Festsetzungen gemäß § 9 Absatz 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW

1. In den m it 1, 2 und 6 gekennzeichneten Baugebieten sind bei Doppelhäusern oder

Hausgruppen die Hauseinheiten m it einheitlichen Materialien und Farben auszuführen.

Dächer von Doppelhäusern oder Hausgruppen m üssen die gleiche T rauf- und Firsthöhe,

Dachform , Dacheindeckung, Dachfarbe und Dachneigung haben.

2. In den m it W A 2, 3, 4, 5 und 6 festgesetzten Baugebieten sind nur S attel-, Pult- oder

W alm dächer zulässig.

Hinweise
3. In den m it W A 3-6 festgesetzten Baugebieten ist je Einzelhaus oder Doppelhaus eine Dachgaube pro

Dachfläche zulässig. Die Breite der Gauben darf ein Drittel der Trauflänge pro Dachfläche nicht

überschreiten. Von der Giebelseite ist ein Abstand von m indestens 1,0 m  einzuhalten.

4. In den m it W A 2-6 festgesetzten Baugebieten sind Dacheindeckungen m it glänzenden oder

reflektierenden Dachsteinen oder Z iegeln unzulässig.

5. In den m it W A 2-6 festgesetzten Baugebieten sind m assive Grundstückseinfriedungen wie z. B.

Mauern oder Gabionen an den Grenzen zu öffentlichen S traßen und W egen unzulässig.

In den Vorgärten (Fläche zwischen S traßenbegrenzungslinien und straßenseitigen Baugrenzen) sind

nur Einfriedungen aus Hecken und/ oder offenen nicht blickdichten Z äunen bis zu einer Höhe von ca.

1,2 m  zulässig.

In den Hauptgärten (Gärten die nicht bereits als Vorgärten definiert sind) sind nur Einfriedungen aus

Hecken bis zu einer Höhe von 1,8 m  zulässig. Hinter den Hecken, auf den privaten Grundstücken, sind

ergänzend nicht blickdichte und für Vegetation durchlässige Zäune zulässig, welche die Höhe der

Hecken nicht überschreiten dürfen.

6. In den m it 2-6 festgesetzten Baugebieten sind Flächen für Müllcontainer vor Einsicht von der

Erschließungsstraße durch entsprechende Anpflanzungen oder S ichtschutzanlagen abzuschirm en.

Die tex tlichen und gestalterischen Festsetzungen gelten, sofern sie nicht nur bestim m ten Baugebieten

zugeordnet sind, für alle Baugebiete.

1. Bodenfunde

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkm äler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.

Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen

Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Z eugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens

aus erdgeschichtlicher Z eit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkm älern ist der Gem einde

als Unterer Denkm albehörde (Tel. 02306 / 1041256) und/oder dem  W estfälischen Museum  für

Archäologie / Am t für Bodendenkm alpflege, Außenstelle Olpe (Telefon: 02761 / 93750; Fax : 02761 /

93750-20 E-m ail: lwl-archaeologie-olpe(at)lwl.org) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte

m indestens drei W erktage in unverändertem  Z ustand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkm alschutzgesetz

NRW ) , falls diese nicht vorher von der Denkm albehörde freigegeben wird. Der Landschaftsverband

W estfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkm al zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche

Erforschung bis zu sechs Monaten in Besitz zu nehm en (§ 16 (4) DSchG NW ).

2. W erden bei den Bauarbeiten Boden- oder Grundwasserbeeinträchtigungen angetroffen, und/oder

geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und der

Fachbereich Natur und Um welt der Kreisverwaltung Unna ist zu inform ieren. Über das weitere

Vorgehen entscheidet der Fachbereich Natur und Um welt der Kreisverwaltung Unna.

3. Anfallender Bodenaushub ist, soweit er nicht zum  W iedereinbau geeignet ist oder einer anderen

Verwertung zugeführt werden kann, ordnungsgem äß zu entsorgen.

4. Im  Z uge von Baum aßnahm en anfallender, nicht verunreinigter Bodenaushub ist nach Möglichkeit

innerhalb des Bebauungsplangebietes wiederzuverwerten.

5. Für die Verwertung und den Einbau von Sekundärbaustoffen (Recycling-Baustoffe, industrielle

Reststoffe, Bodenm aterialien) als Trag- oder Gründungsschichten ist im  Vorfeld der Baum aßnahm e vom

Bauherrn eine wasserrechtliche Erlaubnis gem äß § 8 W HG beim  Kreis Unna, Sachgebiet W asser und

Boden zu beantragen.

6.Im m issionsschutz

Erforderliche S challschutzm aßnahm en wurden im  Im m issionsschutzgutachten Nr. 105 0097 21 des

S achverständigenbüros Uppenkam p und Partner vom  27.4.2021 erm ittelt.

Z ur S icherstellung gesunder W ohnverhältnisse im  Plangebiet, ist die Bebauung in dem  m it W A 2

gekennzeichneten Baugebiet herzustellen, bevor geplante Gebäude in den nördlich angrenzenden

Baugebieten bezogen werden. Für die Bebauung in dem  m it W A 2 gekennzeichneten Baugebiet wurde

das im  Gutachten dargestellte Nutzungskonzept erarbeitet. Dem nach m üssen geplante W ohngebäude

m it einer Mindesthöhe von 10 m  über S traßenniveau errichtet werden. Garagen und Nebenanlagen

m üssen m it einer Mindesthöhe von 5,5 m  errichtet werden. W ohngebäude und Garagen bzw.

Nebenanlage m üssen in geschlossener Form  realisiert werden. Ergänzende Lärm schutzwände oder

bauliche Maßnahm en an oder zwischen den Gebäuden m üssen m it einer Mindesthöhe von 3 m  über

S traßenniveau errichtet werden. S ie m üssen über eine flächenbezogene Masse von m in. 10 kg/ m ² bzw.

ein bewertetes S challdäm m  Maß Rw von m in. 25 dB verfügen und eine geschlossene Oberfläche ohne

offene Spalten oder Fugen aufweisen.

Im  Plan sind die Isolinien m it dem  m aßgeblichen Außenlärm pegel in dB (A), unter Berücksichtigung der

Bebauung in dem  m it W A 2 festgesetzten Baugebiet, gekennzeichnet.

7. Die im  Plangebiet dargestellten Höhen sind Bestandshöhen.

8. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Orts-satzungen,

DIN-Vorschriften und Richtlinien) können im  Technischen Rathaus, W illy-Brandt-Platz 5 in der Abteilung

S tadtplanung eingesehen werden.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1, § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

Allg em eine Woh ng ebiete (§ 4 BauNVO)
þ$
Á

Allg em eine Woh ng ebiete (§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1, § 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

÷ Grund fläc h enzah l, Höc h stm aß

A Anzah l der Vollg esc h osse, Höc h stm aß

G Anzah l der Vollg esc h osse (zwing end )

?-@ Anzah l der Vollg esc h osse, Mind est- und  Höc h stm aß

K Firsth öh e

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)

Í
offene Bauweise, nur Einzelh äuser zulässig

Î
offene Bauweise, nur Einzel- und  Doppelh äuser zulässig

Ë
offene Bauweise, nur Doppelh äuser zulässig

Ð
offene Bauweise, nur Einzelh äuser und  Hausg ruppen zulässig

Baug renze

Hauptfirstric h tung

6. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB)

Straßenbeg renzung slinie - auc h  g eg enüber Verkeh rsfläc h en besond erer 
Zwec kbestim m ung

Verkeh rsfläc h en besond erer Zweckbestim m ung

ÊG
Öffentlic h e Parkfläc h e

ÊI
Verkeh rsberuh ig ter Bereic h

Fuß- und  R ad weg
û°FR

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses (§ 5 (2) Nr. 7 und (4), § 9 (1) Nr. 16 und (6) BauGB)

Fläc h en für d ie Wasserwirtsc h aft, den Hoc h wassersc h utz und  d ie R eg elung  d es 
WasserabflussesÈÉÈÉ

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 und (4), § 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)

Fläc h en m it Bind ung en für Bepflanzung en und  für d ie Erh altung  v on Bäum en, 
Sträuc h ern und  sonstig en Bepflanzung en sowie v on Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 
Buc h stabe b) und  Abs. 6 BauGB)66

66 6 6 6 6 6 666666666666

¤¡
Anpflanzung en v on Bäum en (§ 9 Abs.1 Nr. 25 und  Abs. 6 BauGB)

Sc h utzg ebiete und  Sc h utzobjekte im  Sinne des Natursc h utzrec h ts (§ 5 Abs. 4, § 9 
Abs. 6 BauGB)9

99 9 9 9 99
9 9999977

7 7 7 7 77777777

Àg
Natursc h utzg ebiet - Sc h utzg ebiet im  Sinne des Natursc h utzrec h ts (§ 5 Abs. 4, § 9 
Abs. 6 BauGB)

14. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 (4), § 9 (6), § 172 (1) BauGB)

O O O O O O O O Um g renzung  R eg elung en für d ie Stad terh altung  und  für d en Denkm alsc h utz (§ 5 Abs. 
4, § 9 Abs. 6 BauGB)

15. Sonstige Planzeichen

Fläc h en für Nebenanlag en, Stellplätze, Garag en und  Gem einsc h aftsanlag en (§ 9 
Abs. 1 Nr. 4 und  22 BauGB)

r
Fläc h en für Garag en (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und  22 BauGB)

Mit Geh-, Fah r- und  Leitung srec h ten zu belastend e Fläc h en, bei sc h m alen Fläc h en 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und  Abs. 6 BauGB)

< < < < Um g renzung  d er Fläc h en für Nutzung sbesc h ränkung en od er für Vorkeh rung en zum  
Sc h utz g eg en sc h äd lic h e Um welteinwirkung en im  Sinne d es 
Bund es-Im m issionssc h utzg esetzes (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 und  Abs. 4 BauGB)
Grenze des räum lic h en Geltung sbereic h s d es Bebauung splans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Ang renzend er Bebauung splan

! ! Abg renzung  untersc h ied lic h er Nutzung , z.B. v on Baug ebieten, od er Abg renzung  (z. 
B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauGB)

Lärm peg elbereic h e

XX. Nicht definiert

Nic h t d efiniertes Planzeic h en

Freizeitlärm
Oberg esc h oss
Erd g esc h oss




